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Düsseldorf, im September 2011 
 
 

Seminare für Betriebsräte, 
Personalräte und Sekretäre 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unsere Kollegin, Frau Rechtsanwältin Ingrid Heinlein (Vorsitzende Rich-
terin am Landesarbeitsgericht Düsseldorf a.D.), bietet für Arbeitnehmer-
vertretungen und Gewerkschaftssekretäre Seminare zu den folgenden 
Themen an: 
 
1. Europaarbeitsrecht: Grundlagen, Aktionsfelder, Kontrolle 
2. Europäische Richtlinien und ihre Umsetzung in das nationale Recht 

(Anti-Diskriminierungsrichtlinien, Entsenderichtlinie, Richtlinie über 
Leiharbeit, Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge, 
Richtlinie über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung) 

3. Recht des Betriebsübergangs 
4. Tarifvertragsrecht und Bezugnahme auf Tarifverträge 
5. Arbeitsgerichtsverfahren für ehrenamtliche Richter und Richterinnen 
 
Ingrid Heinlein war von 1980 bis 1999 Richterin an den Arbeitsgerichten 
Bochum, Krefeld, Essen und am Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Da-
nach arbeitete sie für drei Jahre in der Staatskanzlei des Landes NRW, 
wo sie an der Erarbeitung des Landesmediengesetzes beteiligt und mit 
Fragen europäischer Medienrechtspolitik befasst war. Nach ihrer Rück-
kehr in den Justizdienst wurde sie zur Vorsitzenden Richterin am Lan-
desarbeitsgericht ernannt und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung im 
Jahr 2010 am Landesarbeitsgericht Düsseldorf. 
 
Sie hat Beiträge zu arbeitsrechtlichen und justizpolitischen Themen mit 
internationalem Bezug u.a. in den Zeitschriften “Arbeit und Recht”, 
“Neue Juristische Wochenschrift” und “Betrifft Justiz” veröffentlicht. 
 
Interessenten wenden sich bitte schriftlich an unsere Kanzlei. 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 
Bell & Windirsch Anwaltsbüro 
 


